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(2) Da die Margarine bei vorschriftsmäßiger Lage
rung auch nach Ablauf der festgesetzten Umlaufzeiten 
noch eine einwandfreie Qualität aufweisen kann, ist es 
zwecks Vermeidung volkswirtschaftlicher Schäden zu
lässig, die Umlaufzeiten um weitere 5 Tage zu ver
längern. Die Verlängerung erfolgt

a) im sozialistischen Einzelhandel nach Entscheidung 
durch den Verkaufsstellenleiter in Zusammen
arbeit mit einem Mitglied des HO-Beirates bzw. 
Verkaufsstellenausschusses,

b) im privaten Einzelhandel nach verantwortlicher 
Entscheidung eines Kreis-Hygiene-Inspektors,

c) im Großhandel, wenn das Bezirks-Hygieneinstitut 
die Margarine nach organoleptischer Begutachtung 
zur weiteren Abgabe freigegeben hat.

(3) Die Bezirks-Hygieneinstitute kontrollieren, daß 
der Einzelhandel die Umlaufzeiten sachgemäß ver
längert.

§ 3
Die Räte der Kreise, Abteilung Handel und Versor

gung, leiten und kontrollieren die Durchführung dieser 
Anordnung.

§ 4
(1) Diese Anordnung tritt am 1. Februar 1961 in Kraft. 

Gleichzeitig tritt die Anordnung vom 18. August 1954 
über die Verbesserung der Versorgung der Bevölkerung 
mit Margarine (ZB1. S. 465) außer Kraft.

(2) Diese Anordnung gilt auch für die Verträge, die 
vor dem 1. Februar 1961 abgeschlossen wurden, soweit 
die Margarine nach diesem Tag hergestellt wird.

Berlin, den 19. Januar 1961
Der Minister für Handel und Versorgung

I. V.: F i 11 i n g e г
Staatssekretär

Anordnung Nr. 3* 
iibci den Direktbezug.

— Handclsspanncnteilung —

Vom 18. Januar 1961
ü

Zur besseren Einbeziehung der privaten Kommis
sionshändler in die bedarfsgerechte Versorgung der Be
völkerung wird folgendes angeordnet:

§ 1
(1) Bei Direktbezügen der Kommissionshändler ist 

der den sozialistischen Einzelhandelsbetrieben zu
stehende Teil der Großhandelsspanne zwischen dem so
zialistischen Einzelhandelsbetrieb und dem privaten 
Kommissionshändler zu teilen.

(2) Die Teilung ist so durchzuführen, daß der private 
Kommissionshändler seine durch den Direktbezug zu
sätzlich entstandenen Kosten decken kann und darüber 
hinaus einen materiellen Anreiz erhält.

(3) Soweit noch zwischen privaten Kommissionshänd
lern und dem sozialistischen Großhandel Kommissions
handelsverträge bestehen, ist entsprechend zu ver
fahren.

§ 2
(1) Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in 

Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt der § 8 Abs. 3 der Anordnung 

vom 22. Januar 1958 über den Direktbezug (GBl. I S. 79) 
außer Kraft.

Berlin, den 18. Januar 1961

Der Minister für Handel und Versorgung 
M e r k e l
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